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Sind Bafög – Rückzahlungen Werbungskosten?

Der Bundesfinanzhof muss entscheiden
Presseinformation

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zu klären, ob die Tilgung eines Bafög – Darlehens Werbungskosten sein können. Darauf macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) aufmerksam. Betroffene sollten bei Nichtanerkennung der Kosten mit Hinweis auf das anhängige Verfahren Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen. Das Aktenzeichen beim BFH lautet VI R 41/05.
Bedürftige Studenten erhalten auf Antrag Bafög, das meist aus einem Zuschuss und einem Darlehen besteht. Der Zuschuss ist geschenkt, das Darlehen dagegen zurück zu zahlen. Mit der Tilgung des Darlehens sind oft erhebliche finanzielle Belastungen verbunden. Diese Kosten werden bisher weder als Sonderausgaben noch als Werbungskosten steuerlich anerkannt.

Damit wollte sich ein ehemaliger Student nicht zufrieden geben und klagte gegen den ablehnenden Bescheid des Finanzamtes. Doch auch das Finanzgericht entschied zu Ungunsten des Klägers. Nun soll der BFH ein Urteil fällen.

Da viele Studenten ihr Studium mit einem Bafög –Darlehen finanzieren müssen, wird das BFH –Urteil von entscheidender Bedeutung sein. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. empfiehlt Betroffenen, die Tilgungskosten für das Darlehen bei der Steuererklärung geltend zu machen. Bei Ablehnung durch das Finanzamt sollte Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung durch den BFH beantragt werden.

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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